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Améliorations structurelles/Génie rural

ABONNEMENTSBESTELLUNGEN

Géomatique Suisse 11/2010

Bei land- und alpwirtschaftlichen
Erschliessungen steht als Alternative oft
eine Weganlage zur Diskussion, dies bei

neuen Vorhaben wie auch bei der Sanierung

von bestehenden Material- und
Personenseilbahnen. Seilbahnen bieten den
Vorteil, dass ein grosser Höhenunter¬

schied problemlos überwunden werden
kann und sie an landschaftlich exponierten

Stellen weniger inErscheinung treten.
Aufgrund der hohen technischen
Anforderungen sind die Erstellungs- und
späteren Unterhalts- und Sanierungskosten
jedoch nicht immer günstiger als bei ei-

500

ner Weganlage. Hohe Anforderungen an

die Sicherheit sind wichtig.
Die Sanierung der Personenseilbahnnach
Gitschenen wird von der Öffentlichkeit
unterstützt, da sie für die ganzjährige
Besiedlung

unter folgender Adresse SIGImedia AG
Pfaffacherweg 189, Postfach 19
CH-5246 Scherz
Telefon 056 619 52 52
Telefax 056 619 52 50

Jahresabonnement 1 Jahr:
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des Gebietes unentbehrlich ist.
Die Anlage ist landschaftsschonend und
genügt den touristischen Anforderungen
eines Wandergebiets. Die Bewohner und
Erholungssuchende können sich auch in
Zukunft an einer sicheren Seilbahn freuen!
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Hohe Sicherheitsansprüche an Seilbahnen

Personenseilbahnen sind technisch anspruchsvolle Anlagen. Da es um die
SicherheitvonMenschen geht,sinddie Anforderungen andie Projektesehr hoch.
Für den Bau und Betrieb ist eine Bewilligung des Kantons erforderlich.
Der Kanton ist zuständig, dass die nötigen Kontrollen bei der Abnahme und
später beim Betrieb gemäss dem Interkantonalen Konkordat für Seilbahnen

und Skilifte IKSS) und deren Reglement vorgenommen werden. Für den
laufenden und fachgerechten Unterhalt ist der Betriebsinhaber verantwortlich.
Sämtliche kantonal konzessionierten Anlagen werden vom IKSS jährlich
geprüft. Sind für den Weiterbetrieb Massnhamen wie Instandhaltungsarbeiten,
Unterhalt, Seilprüfungen oder Rissprüfungen notwendig, werden dem Betreiber

von der kantonalen Konrollbehörde entsprechende Massnahmen verfügt.
Das neue Seilbahngesetz SebG) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten. Im

Zentrum des neuen Gesetzes stehen hohe Sicherheitsanforderungen. Für alle

Bahnen gelten unabhängig von der Grösse die gleichen Anforderungen, welche

sich auf die Euronormen abstützen. Dies hat erhöhte Kosten zur Folge,

insbesondere bei kleinen Seilbahnen. Zwischen dem IKSS und dem Bundesamt

für Verkehr BAV) wird eine enge Zusamenarbeit angestrebt, um bei der
Umsetzung der neuen Bestimmungen eine Praxis zu entwickeln, welche den
Anliegen und Bedürfnissen der Kleinseilbahnen Rechnung trägt.

Link: www.ikss.ch
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Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Landestopografie swisstopo
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